
Wenn die Sonne richtig knallt

Der richtige Schutz bei der Arbeit im Freien

Rund 2,5 Millionen Besch�ftigte in Deutschland arbeiten
unter freiem Himmel. Sie arbeiten auf dem Bau, in Garten-
und Landschaftsbaubetrieben, in G�rtnereien, im Forst und
in der Landwirtschaft und sie sind das ganze Jahr �ber der
Sonnenstrahlung ausgesetzt.

Wer im Freien k�rperlich arbeitet, hat eine f�nffach h�here
UV-Belastung. Mit Hitze und Sonne ist nicht zu spaßen. In
Australien zum Beispiel wird die Kraft der Sonne ernst ge-
nommen. M�nner mit nacktem Oberk�rper sieht man dort
nicht, Eltern cremen ihre Kinder mit Lichtschutzfaktor 60 (!)
ein. Das Ozonloch »down under« �ber dem f�nften Kontinent
hat die Hautkrebsrate bei den Australiern drastisch steigen
lassen. Vorsorge ist dort �berall »in« . Besonders auf Bau-
stellen und bei allen Arbeiten im Freien. In Deutschland da-
gegen wird vern�nftiger Sonnen- und Hitzeschutz gerne als
»wild gewordene B�rokratie« l�cherlich gemacht. Dabei ist
auch hier schon der Hautkrebs zur Volkskrankheit geworden
und belastet das Gesundheitssystem. 140.000 Menschen er-
kranken jedes Jahr in Deutschland neu an Hautkrebs.

Hautkrebs: keine anerkannte Berufskrankheit

22.000 dieser Neuerkrankungen gehen auf das Konto des
gef�hrlichen »schwarzen« Hautkrebses (malignes Mela-
nom). Der schwarze Hautkrebs fordert jedes Jahr 10.000
Tote. In den letzten 30 Jahren ist diese Krankheit um das
Sechsfache gewachsen. Aber: Berufsbedingter Hautkrebs
ist keine anerkannte Berufskrankheit, es gibt keine Ent-
sch�digung. Risikofaktor Nummer eins f�r Hautkrebs ist
�berm�ßige Sonnenbestrahlung. Die ultraviolette Strah-
lung ist unsichtbar, aber sie kann die Haut verbrennen, Bin-
de- und Hornhaut b�se entz�nden und dauerhaft sch�di-
gen. Angestrengte, ger�tete oder tr�nende Augen sind ein
Alarmzeichen. Den »Augen-Sonnenbrand« sp�rt man erst
dann, wenn die Augen schon angegriffen und gereizt sind.

Die Sonne kann auch weiteren Schaden anrichten:

- Laut einer Studie nimmt die geistige Leistungsf�higkeit bei ei-
ner Temperatur von 30 Grad bis zu 25 Prozent ab. Schraubt sich
die Quecksilbers�ule im Thermometer auf 35 Grad hoch, redu-
ziert sich die Konzentrations- und Koordinationsf�higkeit um bis
zu 50 Prozent
- Das Unfallrisiko nimmt zu
- Muskelarbeit erzeugt im K�rper zus�tzliche W�rme
- Hitze trocknet den K�rper aus
- eine Arbeitsschicht kann mehrere Liter Schweiß kosten
- Sonne beschleunigt die Alterung der Haut

- der K�rper vergisst keinen Sonnenbrand
- die Bindehaut der Augen kann sich b�se entz�nden

Vorkehrungen gegen zuviel Sonne und Hitze geh�ren zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Poliere, Vorarbeiter, der
Betriebsrat und alle anderen Entscheidungstr�ger haben
hier eine große Verantwortung. Betriebe und Betriebsr�te
haben dabei jetzt mehr Verantwortung: In den letzten Jah-
ren haben sich die Aufgaben des Arbeitgebers im Arbeits-
schutzrecht durch die fortschreitende Deregulierung ver�n-
dert. Die Aufgaben verlagern sich zunehmend dahin, die
erforderlichen Schutzstandards eigenverantwortlich festzu-
legen und in die Praxis umzusetzen.

Umfangreiche Mitbestimmungsrechte für den Betriebs-
rat beim Arbeitsschutz

Es ist eine Kernaufgabe des Betriebsrats, dar�ber zu wa-
chen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Ge-
setze, Verordnungen, Unfallverh�tungsvorschriften, Tarif-
vertr�ge und Betriebsvereinbarungen auch umgesetzt
werden. Im Tarifvertrag der IG BAU zum Beispiel sind auch
Maßnahmen vorgesehen, die dem Gesundheitsschutz dien-
lich sind. So kann der Betriebsrat �ber Beginn und Ende
der t�glichen Arbeitszeit oder Arbeitsausfall aus zwingen-
den Witterungsgr�nden mitbestimmen, und auch, ob �ber-
stunden gemacht werden. Auch die Besch�ftigten sind ak-
tiv einzubeziehen, sie k�nnen Vorschl�ge machen.
Sie k�nnen sich beim Arbeitgeber oder beim Betriebsrat
beschweren, wenn die Arbeitsbedingungen nicht men-
schengerecht gestaltet sind. Falls diese Beschwerde nicht
geh�rt wird, sieht das Gesetz vor, dass sich jeder an die Be-
h�rde wenden kann (Gewerbeaufsicht, Amt f�r Arbeits-
schutz).

Bauherr ist mitverantwortlich

Der Bauherr tr�gt die Verantwortung f�r das Bauvorhaben.
Deshalb ist er zur Einleitung und Umsetzung der baustel-
lenspezifischen Arbeitsschutzmaßnahmen sowohl bei der
Planung der Ausf�hrung eines Bauvorhabens wie auch bei
der Koordinierung der Bauausf�hrung verpflichtet. So ist
das in der am 1.7.1998 in Kraft getretenen Baustellenver-
ordnung verankert. Im Sommer muss der Bauherr Arbeits-
ausf�lle aus witterungsbedingten Gr�nden (Regen, Hitze)
einkalkulieren. Hat der Bauherr den Fertigstellungstermin
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so kurz festgelegt, dass der Termin nur mit �berstunden
und Verst�ßen gegen das Arbeitszeitgesetz einzuhalten ist,
kann ihm im Falle eines Unfalls oder bei Gesundheitssch�-
den Fahrl�ssigkeit vorgeworfen werden. Das kann f�r ihn
strafrechtliche Folgen haben.

Gefährdungsanalyse der Arbeitsbedingungen

Damit die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen �ber-
haupt getroffen werden k�nnen, muss der Arbeitgeber zu-
n�chst gemeinsam mit dem Betriebsrat und den Arbeitneh-
mern eine Gef�hrdungsanalyse im Hinblick auf die
tats�chlichen Arbeitsbedingungen durchf�hren. Im An-
schluss daran ist festzustellen, welche konkreten Maßnah-
men zur Abhilfe erforderlich sind. Der Arbeitgeber muss
pr�fen, inwieweit diese technisch durchf�hrbar sind und
mit welchen Kosten das verbunden ist. Die Kosten darf er
nicht auf seine Arbeitnehmer abw�lzen. Das Ergebnis der
Gef�hrdungsbeurteilung, die festgelegten Arbeitsschutz-
maßnahmen und das Ergebnis ihrer �berpr�fung m�ssen
dokumentiert werden (§ 6 ArbSchG). Der Sinn dieser Ver-
pflichtung liegt darin, die im Betrieb getroffenen Entschei-
dungen im Bereich des Arbeitsschutzes f�r Dritte transpa-
renter zu machen. Zu denken ist hier vor allem an die
Personen, die im Betrieb f�r die Sicherheit verantwortlich
sind, an die Betriebsr�te und an die Aufsichtsbeh�rden.
Der Arbeitgeber ist daf�r verantwortlich, dass die beschlos-
senen Maßnahmen in der betrieblichen Praxis auch ange-
wendet werden. Um dies zu �berwachen, muss er die not-
wendigen organisatorischen Maßnahmen treffen. Dazu
geh�rt es auch, dass er regelm�ßig eine Betriebsbegehung
durchf�hrt (§ 3 ArbSchG). Der Arbeitgeber ist verpflichtet,
die Besch�ftigten regelm�ßig �ber die Gef�hrdungen und
die einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen am jeweiligen
Arbeitsplatz zu unterweisen. Die Unterweisung muss be-
reits bei der Einstellung des Arbeitnehmers erfolgen, bezie-
hungsweise bevor ein neues Arbeitsmittel eingef�hrt wird
(§ 12 ArbSchG). Wenn an einer Arbeitsst�tte Arbeitnehmer
von unterschiedlichen Arbeitgebern besch�ftigt werden,
sind diese zur Zusammenarbeit beim Arbeitsschutz ver-
pflichtet. Das bedeutet insbesondere, dass sie sich gegen-
seitig informieren und �ber die Durchf�hrung von Maßnah-
men abstimmen m�ssen (§ 8 ArbSchG).

Aufgaben des Betriebsrats

Nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG hat der Betriebsrat »dar�ber
zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden
Gesetze, Verordnungen, Unfallverh�tungsvorschriften, Tarif-
vertr�ge und Betriebsvereinbarungen durchgef�hrt werden«
. Nach § 80 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG kann er zudem »Maßnahmen,
die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitge-
ber beantragen«. Dies gilt zum Beispiel f�r die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen sowie f�r Maßnahmen des Arbeits-

und Gesundheitsschutzes. Soweit eine gesetzliche oder ta-
rifliche Regelung nicht besteht, hat der Betriebsrat in folgen-
den Angelegenheiten mitzubestimmen: »Regelungen �ber
die Verh�tung von Arbeitsunf�llen und Berufskrankheiten
sowie �ber den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften oder der Unfallverh�tungsvorschriften«
(§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG). Mit diesem Mitbestimmungsrecht
hat der Betriebsrat ein »erzwingbares« Mitbestimmungs-
recht, falls in den Bestimmungen des gesetzlichen Arbeits-
schutzes Regelungstatbest�nde f�r eine weitere Konkreti-
sierung unter Beachtung der jeweiligen betrieblichen
Gegebenheiten vorgesehen sind. Der Betriebsrat kann also
an den Arbeitgeber herantreten und von ihm verlangen, dass
dieser eineMaßnahme durchf�hrt.

Bauarbeit bei Hitze im Freien

Die Verantwortung f�r Sicherheit und Gesundheit seiner
Besch�ftigten hat der Arbeitgeber. Er kann seine Aufgaben
delegieren, aber er bleibt verantwortlich f�r die �berwa-
chung. Das bedeutet, er w�hlt die geeignete Person f�r die
Aufgabe aus, sagt, wo es langgeht und �berzeugt sich da-
von, ob seine Vorgaben eingehalten werden. Aufgaben und
Kompetenzen m�ssen pr�zise festgelegt und abgegrenzt
sein. Dies geschieht in Schriftform als Anlage zum Arbeits-
vertrag. Diese �bertragung von Unternehmerpflichten un-
terschreiben alle F�hrungskr�fte, auch der Polier.
Diese Unterschrift dient dem Arbeitgeber als Nachweis,
dass er seinen Pflichten nachkommt und dass die Zust�n-
digkeiten geregelt sind (Arbeitsorganisation). Seine Pflicht
bleibt es aber, die Umsetzung zu kontrollieren. Verantwort-
lich ist jeder, der sich in einer F�hrungsposition mit Wei-
sungsbefugnis befindet, und sei es auch nur f�r einen Mit-
arbeiter. Ob er unterschrieben hat oder nicht, geht aus
seiner Position hervor: Nachzulesen ist es auch in der je-
weiligen Stellenbeschreibung.
Da die Bedingungen auf jeder Baustelle anders sind, muss
der Verantwortliche eine Gef�hrdungsbeurteilung machen.
Das heißt, er �berpr�ft, welche Bedingungen auf die Ge-
sundheit der Kollegen einwirken und in welcher Intensit�t.

Beispiel:
Schwere k�rperliche Arbeit bei Handschachtung:
– Ist das eine Stunde, mehrere Stunden oder der ganze Tag?
– Wo wird die Arbeit ausgef�hrt, in der prallen Sonne oder im
Schatten?

– Muss man auch noch mit heißen Materialien arbeiten wie As-
phalt?

– Sind �ltere oder gesundheitlich Angeschlagene im Team?
– Sind wirklich alle fit?

Die Entscheidung, wie zu arbeiten ist, wann angefangen
werden kann, und auch wann aufgeh�rt werden muss, trifft
der Verantwortliche auf der Baustelle. Er muss seinen Ent-
scheidungstr�ger, zum Beispiel den Bauleiter, informieren.

576 AiB 2006 � Heft 9 AiB-Online-Passwort f�r September: Zugspitze

Arbeits- und Gesundheitsschutz Wenn die Sonne richtig knallt



Beispiel:
Aufgaben des Verantwortlichen auf der Baustelle:
– Besch�ftigte auf Baustellen �ber die Gefahren und �ber die
Vorsorgemaßnahmen informieren

– �ber die Notfallmaßnahmen informieren. Die Kollegen auffor-
dern, sich gegenseitig zu �berwachen, um die Zeichen und
die Symptome eines Hitzschlages rechtzeitig zu erkennen

– M�glichkeiten abkl�ren, den Arbeitsbeginn m�glicht weiter
nach vorne zu verlegen

– bei großer Hitze keine �berstunden (Betriebsvereinbarung)
– keine Alleinarbeit anordnen
– weniger wichtige Arbeiten in k�hlere Periode verschieben
– die m�hsamen und schweren Arbeiten am Morgen ausf�hren
– den Arbeitsrhythmus den Bedingungen anpassen, unter Be-
r�cksichtigung der Kapazit�ten der Kollegen

– individuelle Anstrengungen einschr�nken, ergonomische Prin-
zipien befolgen: mechanische Hilfsmittel, gute Verteilung der
k�rperlichen Belastung unter den Kollegen

– Arbeitsteilung, auch mal wechseln
– kurze Zusatzpausen gew�hren an einem k�hlen und schatti-
gen Ort

– alle ein bis zwei Stunden Pausen von f�nf bis zehn Minuten
– die �berwachung vertiefen, um fr�hzeitig die typischen Zei-
chen einer Beeintr�chtigung durch Hitze zu erkennen

– f�r frisches Wasser sorgen
– Mineralwasser morgens vom Bauhof mitnehmen, wenn vor-
handen auch ein Standrohr und ein kleines Wasserfass zum
gelegentlichen Erfrischen von Gesicht und Unterarmen

– wenn es nicht erforderlich ist, einen Helm zu tragen, wie bei
Pflasterern, sollte eine andere Kopfbedeckung, etwa Schirm-
m�tze, aufgesetzt werden und vor allem sollte auch der Ober-
k�rper mit einem luftdurchl�ssigen und UV-sicheren Shirt be-
deckt sein

– ebenfalls unverzichtbar ist eine Sonnenbrille mit einem hun-
dertprozentigen UV-Schutz. (CE-Zeichen und die Aufschrift EN
1836:1997 auf der Innenseite des Brillenb�gels. Das bedeutet,
dass die Brille grundlegende Sicherheitsanforderungen aus
europaweit geltenden Sicherheitsforderungen erf�llt)

Die Arbeit bei Hitze so gestalten, dass sie gesundheitsge-
recht und wirtschaftlich ausgef�hrt wird, ist eine Heraus-
forderung, die Entscheidungstr�ger l�sen m�ssen. Das ge-
h�rt zu ihren Aufgaben.

Beispiel:
Was ist zu tun bei Verdacht auf Hitzeauswirkungen?
Falls eine arbeitende Person sich durch Hitze unp�sslich f�hlt:
– Fl�ssigkeit ersetzen
– erlauben, sich vor�bergehend im K�hlen hinzulegen
– falls n�tig, nach Hause entlassen
Im Falle von Erschöpfung oder Ohnmacht:
– die Person in den Schatten bringen
– bei Schwindel hinlegen
– bei �belkeit auf die Seite legen
– Wasser geben, falls die Person bei Bewusstsein und klar ist
– die Person bis zum Eintreffen des Notarztes auffrischen mit
k�hlen feuchten Kompressen auf Stirne, Nacken, Arme und
Beine

– im Schatten in sichere K�rperlage bringen
– Luft zuf�hren (F�cher)
– sofort erste Hilfe anfordern (Telefon 112)
– die K�rpertemperatur kontrollieren

Bauleiter und Poliere sind angehalten, auf die Verwen-
dung der pers�nlichen Schutzausr�stung ihrer Bauarbeiter
zu achten – im Sinne der Gesundheit, aber auch der Lei-
stungsf�higkeit.

Was gehört zur Schutzausrüstung?

Wenn es nicht erforderlich ist, einen Helm zu tragen, wie
zum Beispiel bei Pflasterern, sollte eine andere Kopfbedek-
kung, etwa Schirmm�tze, aufgesetzt werden und vor allem
sollte auch der Oberk�rper mit einem luftdurchl�ssigen und
UV-sicheren Shirt bedeckt sein. �brigens: Gepr�fte T-Shirts
mit besonderem UV-Schutz gibt es schon f�r 19,90 e, einen
trageleichten UV-Schutzhut schon f�r 14,90 e. Schn�ppchen-
jagd lohnt sich hier gleich doppelt. Ebenfalls unverzichtbar
ist eine Sonnenbrille mit einem hundertprozentigen UV-
Schutz. Dabei ist darauf zu achten, dass die Brillengl�ser
nicht zu stark verdunkeln, um m�gliche Arbeitsunf�lle auf-
grund schlechter Sichtverh�ltnisse zu vermeiden. Nicht alle
Sonnenbrillen sind ihr Geld wert. Weit wichtiger als Marke
und Design sind das CE-Zeichen und die Aufschrift EN
1836:1997 auf der Innenseite des Brillenb�gels. Es gibt f�nf
Blendschutzkategorien von O (leichter Lichtschutz) bis 4 (zu
dunkel f�r Straßenverkehr, nur f�r Hochgebirge und Glet-
scher). F�r unsere Breitengrade und die Arbeit richtig ist Ka-
tegorie 2. Der Blendschutz sagt aber nichts �ber den UV-
Schutz aus. Dunkle Brillen schaden oft mehr als sie n�tzen,
denn das Auge blinzelt weniger im Dunkeln. Und das scha-
det. Die Filterung der UV-Strahlung findet im Glas statt. Nicht
die dunkelsten Gl�ser sch�tzen, sondern die mit eingebau-
tem UV-Filter. Nur solche Brillen d�rfen das CE-Kennzeichen
tragen. Das muss nicht teuer sein. Laut »Stiftung Warentest«
bietet zum Beispiel das Produkt »Magna Sun« bereits f�r 8 e
guten Sonnenschutz. Finger weg, wenn bei der Wunsch-Son-
nebrille das CE-Zeichen und die Lichtschutzkategorie fehlen!

Fazit

Das Klima erw�rmt sich, aber viel zu oft wird die Arbeit bei
Sonne und Hitze (noch) auf die leichte Schulter genom-
men. Die gesundheitlichen Risiken sind jedoch nicht zu
untersch�tzen. Bauherren und Arbeitgeber sind hier ver-
antwortlich, der Betriebsrat hat umfangreiche Mitbestim-
mungsrechte. Alle Entscheidungstr�ger, auch Vorarbeiter
und Poliere, sind gefragt.

Alf Mayer ist freier Journalist in Frankfurt, arbeitet seit
Jahren f�r Gewerkschaftsmedien.

Hier finden Sie:
eine Checkliste zum Thema »Wie sieht es in meinem Betrieb
aus?«
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